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wird iu dreifacher W eise von
einer Moral beherrscht, die

beim näheren Zusehen eine

Doppelmoral ist. Erstens wird
durch die ganze Geschichte
der Kultur zwischen der
Statthaftigkeit vor- und ausserehe-

licher sexueller Beziehungen
heim Manne und hei der Frau
streng unterschieden; scheinbar,

weil für viele Männer
eine \ erhinderung sich als

unmöglich erwiesen hat. während

die Frau als eher
beherrschbar gilt. Darum ist sie

es. der die moralischen und
gesellschaftlichen Gebote,
unterstützt durch das Virgini-
tatsideal. auferlegt werden.
Zweitens werden sexuelle
Beziehungen. die für
Unverheiratete als ungehörig bezeichnet werden, für die ^ erheirateten zu einer Pflicht
gemacht. Dadurch wird der Absolutheitswert. der jeden ethischen Masstab erst zu
einem Masstab macht, vernichtet; die Moral erweist sich dann als eine Pseudo-Moral.
Und schliesslich macht sich auch eine Doppelmoral gerade im Blick auf unser Thema
bemerkbar, indem die männliche und die weibliche Homosexualität einer unterschiedlichen

Betrachtungsweise unterzogen werden. Müssen uns solche Unzulänglichkeiten
nicht zum Gedanken führen, das Sexualrecht in Zusammenarbeit mit den Fachvertretern,

Aerzten. Juristen. Psychologen. Theologen und Soziologen, zu revidieren, um
endlich eine bekennende, mutige Tat zu tun?

Wenn wir uns zum Ziele setzen wollen, die Welt des Homosexuellen zu erfassen,
so müssen wir uns frei machen vom hergebrachten Gedankengut, und wir müssen
absehen von pseudomoralischen Regeln, um den Weg einer echten Moral begehen zu
können und ein billiges, gerechtes \erständnis für die Homosexualität zu wecken.

Linolschnitt von E. D. W., Zeh.

Dr. W. Canziani.
Aus dem Sonderdruck «Zur Genese der Homosexualität».

Riehen, Basel
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